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gegen

1)I--

w€rgen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Freisirrg durch den Riohter am Amtsgericht Wanderelr am 29.08.12013i

auf Gnlnd des Sachstands vom 29.08.2013 ohne mündliche Verhandlung gernäß, $ 495a ,ZPO

foll3endes

Endurteil

1. Die Beklagten rverden als Gesamtschuldner verurteilt an den Kläger

268,22 € zuzüglich Zinsen in Hrihe von 5 Prozentpunkten überdem Ba-

siszinssatz seit 16.05.2013 zu llezahlen.
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2. Die Beklagten rverden als Gesamtschuldner verurteilt, den l(lärger von

vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 43,32 € freizustel-

ten.

3. Die Beklagten tragen samtverbindlich die Kosten des Rechl.ss;treits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Eesshluss:

Der Streitwert wird auf 268,22 € festgesetzt.

Tatbestand
(auf die Niederlegung des Tatbestands wird gem $ 313 a Abs '1 ZPO vezichtet)

[:ntscheidungsgrü nde

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

1, Die Klage ist zulässig. Das Amtsgericht Freising ist örtlich gem. S 32ZPO zuständig.

Der Kläger hat gegen dier Beklagten einen Schadenersatzanspruch irr Flöher von 25t1,22'6.
gem. $ 823 Abs. 1 BGB iVm den SS 7, 17 SIVG, 1 15 WG, Hinsichtlich Ces vollumfängliclr
von den Beklagten zu tragenden Schadens aufgrund des Unfallereignisses,vom
25.02.2013 steht dem Kläger ein weiterer Anspruch in Höhe von 268,221€ Jür noch nicht
ausgeglichene Mietwage,nkosten zu. Hierbei geht das Gericht davon aus, dass der f(lägr:rr

für die zwischen dem 04 03, und 08.03.2013, somit über einen Zeitraunn von 5 Tagen stiartt-

gefundene Reparatur dem Kläger die Nutzung eines Mietwagens zusiteht, dessen K,oste'n

die Beklagten zu tragen lraben. Hierbei besteht ein Ersatzanspruch in Flöhe des ortsbli-
chen Normaltarifs, den das Gericht gem. $ 287 ZPO aufgrund der Sc;hlvacl<enrietw:rgenli-
ste schätzt. Hierbei ist unter Zugrundelegung einer Dreitagespauscharle für die Mietlvagern-
klasse 7 von 425,00 € zurzüglich zweier'l'agespauschalen in Höhe vo,n jewr:ils 148 00 €
und der Hinzurechnung eines Betrages von 10,00 € pro Tag für genutzte h/interreifeln der
ortsübliche Normaltarif ni|771,00 € anzusetzen. Dieser liegt somit höher erls der vo,m Klä-
ger geltend gemachte Bertrag in Höhe von 751,42 €, der unter Berücksichtigung der vorgt:-
richtlich geleisteten Zahlung in Höhe von 483,20 € zum nun zugesprochenern Betrag von
268.22 € fühd.
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Das Gericht ist hier unter Würdigung des gesamten vorliegenden Prozessstoffesi zum Er'

gebnis gekommen, dass die Reparatur am klägerischen Fahzzug 5 Tage gedauert hiat.

Dies ergibt aus der sclrriftlich vorliegenden Erklärung Oes(Illl,Yorgelegt
als Anlage zum klägerischen Schriftsatz vom 12.08.2013, in der ausgefuhrt wird, das

Fahzeug habe sich vom 04. bis 08.03.2013 "zur Reparatur in unsr:rer V1/erkstatt" befun-

den, Für den objektiven Empfänger kann dies nur bedeuten, dass dier Reparatur über tjie-

sen gesamten Zeitraurm stattgefunden hat, die beklagtische Auffassung, dass damit ledig-

|ichdieStandzeitdesFahzeugsauSdemGeländg6gruestäitigtwird
erschließt sich dem Gericht nicht. Die Anmietung des Mietwagens war nach Übezeu-
gung des Gerichts auch erforderlich, dies ergibt sich bereits daraus, dass das Mietfahr-

zeug unstreitig im Anrnietzeitraum mit mehr als 200 km genutzt wurcJe. ller ortsiibliche

Normaltarif ist vorliegernd auf Basis der Mietwagenklasse 7 zu errechnenr. Zuzugerben ist

den Beklagten, dass im ursprünglichen Schadensgutachten die Mietwagenklasse 6 ausge-

führt wurde, das Gericht sieht jedoch keine objektiven Anhaltspunkte dafrir an der als /\nla-

ge K8 vorgelegten Erklärung des im ribrigen öffentlich bestellten urrd veraidigten Sachver-

stänOiger]u :lweifeln, dass es sich hierbei um einen Eingabefelrler gehandelt

hat und das klägerische Fahrzeug richtigerweise der Mietwagenklasse 7'zuzuorclnen ist.

Auch begegnet der Ansatz von Extrakosten für Winterreifen keinen Eledenken. Err ist rich'

tig, dass das Mietwagenunternehmen verpflichtet ist ein den allgenreinen Straßenverkehrs-

zulassungsregelungen entsprechendes Fahzeug zur Verfügung z:u stellen, wozu im Win-

ter die Bereifung mit Vüinterreifen gehört. Dies bedeutet aber nicht, dass das Mietfwagenun-

ternehmen daran gehindert ist hierfür Mehrkosten an den Mieter weit,er zu verreclrnenr,

Zur Ermittlung des ortrsüblichen Normaltarifs ist die vom Gericht herrangetzogene

Schwackeliste als taugliche Schätzgrundlage anzusehen. Nach stärrdig,er Rechtsspre-

chung des Amtsgericfrts Freising und des Landgerichts Landshut ist dieser Schäitzgrund-

lage gegenüber der Frauenhoferliste der Vozug zu geben, da insbesonclere im liindli'
chen Raum die Genauigkeit der Schwackeliste auf drei Postlei?ahlenziftfern genilu eiheb-

lich ist, Die vom Gericht gem.$ 287 ZPO zugrunde gelegte Schäü:gruncllage ist,aucft

nicht aufgrund des bel<lagtischen Vortrags als ungeeignet anzusel"ren. Die beklagtens;eits

vorgetragenen lnternetangebote greifen die Geeignetheit der Schälzgrundlage nic;ht an

Hierbei ist zu sehen, diass die Anmietdaten nicht den tatsächlichen Anmietdaten uontspre-

chen und darüberhinaus die Anmietdauervon vorne herein festgesrchrietten ist. Insovtteit

ist es auch unerheblich, wenn sich die Beklagtenseite auf das von ihr vor dem Bundesge-

richtshof erlangte Urteil vom 18.12.2012, Aktenzeichen: Vl ZR 316/11 beruft, Der Bundes-

gerichtshof hat nicht ausgeführt, dass die Vorlage von Internetangeboten ausreichl unt

die Geeignetheit der Sichätzgrundlage anzugreifen sondern kommt im damals entschiede-

nen Fall nur zu dem Ergebnis, dass das Berufungsgericht sich mit diesen vorgelegten In-

ternetangeboten nicht auseinandergesetzt hat, dies aber erforderlir:h wäre. Zulet:t hat

sich der Kläger auch k,eine Eigenersparnis anrechnen zu lassen. Etei der Nichtnutzung sei-

nes eigenen Fahzeugs für 5 Tage ist für das Gericht nicht erkennbar, in welcher Höhra

hier ein messbarer Vermögensvorteil entstanden sein soll. Eine tatsiichlich techrrische Ab-

nutzung von Verbrauchsbauteilen oder aber eine Wertminderung aufgrund höher,er Lauflei-
stung ist beigefahrenen 200 km nicht zu sehen.

Unter Zugrundelegung eines sich damit ergebenden Gesamtschaclens von mehr als
3.000,00 € hat der Kläger aus Schadenersatzgesichtspunkten auclh r;inen Anspruch auf
Freistellung in Höhe von weiteren vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren in Hölre vo'n

43.32€..
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Die Kostenfolge ergibt sich aus S 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus; dlen $$ 708 ltlr. 713

zPo.

Einer Zulassung der Berufung bedurfte es nicht, da die Voraussetzungrsn 619. $ 51'l Abs,

4 ZPO nicht gegeben sind, insbesondere weicht die Entscheidung nicht von der von der

Beklagtenseite zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18, 12,2012, Aktenz:ei-

chen Vl ZR 316/11 ab (siehe oben).

gez:.

Wand erer
Richter am Amtsgericht

Für den Gleichlaut der l\uslertigung mit

der Urschrift

FreisTs, 30.08jß13
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Mietwagendauer
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R,echtsanwaltskosten
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